
No. 04 30.01.2026 
 

Telefonnummern 

112 Notfallrettung  
112 Feuerwehr 
110 Notruf (Polizei Ulm) 

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst 
(ÄBD) 
116 117 
Zahnärztlicher  
Bereitschaftsdienst (ZBD) 
01801 – 116 116  
Notfallseelsorge Ulm 
0731 - 161 7102 
Giftnotruf 
0761 - 19240 

Gemeindeverwaltung 

07393 - 2239 
Bauhof Emerkingen 

07393 - 5 98 88 81 
Kindergarten 

07393 - 41 18 
Backhaus 

07393 - 9 52 03 90 
Römerhalle 

07393 - 48 80 
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FR 30.01.2026 Brauchtumsabend Oberstadion 
  Narrenzünfte 
   
SA 31.01.2026 Nachtumzug Allmendingen 
  Dura-Hexa 
   
SO 01.02.2026 Überraschungsumzug 
  Fetzasprenger 
   

  Umzug Schemmerhofen 
  Dura-Hexa 
 
DO 05.02.2026 Glombiger Munderkingen 
  Dura-Hexa 
 
 

 
FR 30.01.2026 Brauchtumsabend  
  Oberstadion 
 

  Brauchtumsabend  
  Rottenacker 
 
DO 05.02.2026 Glombiger, Fasnetsausgrabung 
  Munderkingen 
 
 

 
Bericht zur Gemeinderatssitzung vom 26.01.2026 
 
TOP 1: Bauvorhaben: Neubau eines Gebäudes mit 2 Ge-

schossen, Büroräume, Sozialräume, für Gerüstbau 
Schlosser GmbH und Betriebsleiterwohnung,  
GE Brühlwiesen, Flurstück 402/1 

Für das Flurstück 402/1, GE Brühlwiesen, Emerkingen wur-
den Bauunterlagen zur Baugenehmigung nach § 49, LBO 
eingereicht: Neubau eines Gebäudes mit 2 Geschossen, Bü-
roräume, Sozialräume, für Gerüstbau Schlosser GmbH und 
Betriebsleiterwohnung, GE Brühlwiesen, Flurstück 402/1. 
Der Gemeinderat nahm in die von nachfolgend genanntem 
Planverfasser gefertigten Planunterlagen Einsicht: Dipl. Ing. 
(FH) Michael Domsch, Biberacher Straße 102, 88441 Mit-
telbiberach.  Für das Flurstück existiert der Bebauungsplan 
1. Erweiterung Gewerbegebiet Brühlwiesen. Ein Antrag auf 
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen wurde nicht 
gestellt. Der Bauantrag entspricht den Vorgaben des gülti-
gen Bebauungsplans. Der oben genannte Antrag auf Bau-
genehmigung wurde vom Gremium zur Kenntnis genom-
men. Das Gremium erteilte sein Einvernehmen. 
 
TOP 2: Aufhebung Bebauungsplan „Stützen II“ und Auf-

hebung Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungs-
plan „Stützen II“ 

Ein weiterer zentraler Tagesordnungspunkt war der Sat-
zungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplans „Stüt-
zen II“ aus dem Jahr 1976 sowie der zugehörigen örtlichen   

Unsere Öffnungszeiten 
 

Montag – Freitag  9.00 – 11.30 Uhr 
Montag  12.30 – 14.30 Uhr 
Donnerstag 14.00 – 18.30 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin. 
 

Wichtige Telefonnummern 
  

BM Burger im Notfall 0178-2773322 
Bauhof im Notfall 0160-8567430 
Jagdpächter Jagdbezirk Emerkingen 0160-97334818 
 

Pfarramt katholisch 2282 
Pfarrbüro Emerkingen 4596 
Pfarramt evangelisch 4997 
 

Sozialstation Munderkingen 3882 
Krankenhaus Ehingen  07391-586-0 
Pflegestützpunkt ADK  0731-1854505 
Polizeirevier Munderkingen 91560 
Polizeirevier Ehingen  07391-588-0 
 

Schule an der Donauschleife  9541-0 
Förderschule SBBZ Munderkingen 9541-35 
 

Störungsdienst Wasser  0160-90754961 
Störungsdienst Gas 0800 0824505 
Störungsstelle EnBW  0800-3629477 
 

Telefonseelsorge 0800-111 0 111 
Caritas Ehingen 07391-707311 
Notfallseelsorge Ulm/ADK  0731-161 7102 
(es meldet sich die FFW-Leitstelle Ulm) 
 

Pegelüberwachung noysee.netze-bw.de 

 

 

Bereitschaftsdienste 
  

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (siehe Seite 1) 

 
 
Bereitschaftspraxis 

 
Apothekendienste 
30.01. Rathaus-Apotheke, Bad Schussenried 
31.01. Alpha-Apotheke, Ehingen 
01.02. Apotheke am Ärtzehaus, Biberach 
02.02. Neue Apotheke, Laupheim 
03.02. Donau Apotheke, Munderkingen 
04.02. 7-Schwaben-Apotheke, Laupheim 
05.02. Vitalis Apotheke, Ehingen 
 
Sozialstation „Raum Munderkingen“ 
Wochenenddienst zu erfragen unter  07393-38 82  

 

WOCHENTERMINE IN EMERKINGEN 
  

05 

WOCHENTERMINE IN DER VG 
  

05 

AMTLICHE BEKANNTGABEN 
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Bauvorschriften. Ziel dieser Maßnahme ist es, künftig eine 
zeitgemäße Nachverdichtung im Bestand zu ermöglichen 
und damit zusätzlichen Wohnraum zu schaffen und gleich-
zeitig den zusätzlichen Flächenverbrauch im Außenbereich 
zu reduzieren. Der Gemeinderat folgte damit einer bereits 
2023 gefassten Grundsatzentscheidung, dort wo in älteren 
Baugebieten möglich, vollwertige zweite Vollgeschosse zu-
zulassen. Das Verfahren zur Aufhebung wurde im Regelver-
fahren durchgeführt. Während der öffentlichen Auslegung 
gingen keine Stellungnahmen aus der Bürgerschaft ein; 
auch seitens der beteiligten Behörden ergaben sich keine 
Einwendungen. Der Gemeinderat beschloss daher die Auf-
hebung des Bebauungsplans sowie der örtlichen Bauvor-
schriften und beauftragte die ortsübliche Bekanntmachung. 
 
TOP 3: Bekanntgabe: Hydrodynamische Kanalnetzbe-

rechnung Emerkingen komplett 
Im Rahmen einer Bekanntgabe informierte Bürgermeister 
Burger über die Beauftragung einer hydrodynamischen 
Kanalnetzberechnung für das gesamte Gemeindegebiet. 
Hintergrund sind wiederkehrende Überlastungen des Ka-
nalnetzes, insbesondere im Kreuzungsbereich zur Rot-
tenacker Straße, die bei Starkregenereignissen zu Über-
stauungen führen. Nachdem der Gemeinderat bereits im 
Dezember 2025 eine Gesamtbetrachtung des Kanalnet-
zes als sinnvoll erachtet hatte, wurde nun ein erweiter-
tes Angebot beauftragt. Die Kosten belaufen sich auf 
rund 11.100 € brutto. Die Ergebnisse sind für die 2026 
geplante Kanalerweiterung in der Rottenacker Straße 
wichtig und sollen zudem künftig als fundierte Entschei-
dungsgrundlage für notwendige Sanierungs- und Aus-
baumaßnahmen dienen. 
 
TOP 4: Bekanntgabe: Bundesprogramm „Sanierung kom-

munaler Sportstätten“ Projektaufruf 2025/2026 
– Umlaufbeschluss zur Interessensbekundung 

Ebenfalls bekanntgegeben wurde ein im Umlaufverfah-
ren gefasster Beschluss zur Teilnahme am Bundespro-
gramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“.  
Gemeinsam mit den Partnergemeinden Unterwachingen 
und Hausen am Bussen hat Emerkingen eine Interes-
sensbekundung für die Sanierung der Römerhalle ins 
Auge gefasst. 
Die Römerhalle ist seit fast vier Jahrzehnten in Betrieb 
und weist insbesondere im Bereich Heizungstechnik, 
Energieeffizienz, Haustechnik und Sanitäranlagen Sanie-
rungsbedarf auf. Das Bundesprogramm bietet die Mög-
lichkeit, über mehrere Jahre Zuschüsse für investive 
Maßnahmen zu erhalten. Die Interessensbekundung 
stellt den ersten Schritt in einem mehrstufigen Förder-
verfahren dar. Bürgermeister Burger gab bekannt, dass 
der Antrag zur Interessensbekundung inzwischen einge-
reicht wurde. 
 
TOP 5: Vergabe Ausstattungsgegenstände  

Feuerwehrgerätehaus 
Der Gemeinderat beschloss zudem die Vergabe weiterer 
Ausstattungsgegenstände für den Umbau des Feuer-
wehrgerätehauses. Dazu zählen ein Schlauchtrocken-
schrank mit Bekleidungstrocknung für 4.518 €. Damit

kann zukünftig der Mast zur Schlauchtrocknung im Au-
ßenbereich entfallen. Zudem wurde dem Kauf einer Stie-
felwaschanlage für 5.614 € sowie einer Stufenstehleiter 
für 520 €, einer Werkbank mit Schubladen für 1.126 €, 
einem Werkstattschrank für 552 € sowie einem Werk-
stattwagen für 891 € zugestimmt. Die zusätzlichen Aus-
stattungsgegenstände dienen der weiteren Verbesse-
rung der Einsatzbereitschaft und Arbeitssicherheit der 
Freiwilligen Feuerwehr Emerkingen. 
 
TOP 6: Beratung und Beschlussfassung der Haushalts-

satzung und des Haushaltsplanes 2026 ein-
schließlich Finanzplanung 2025 - 2029 

Ein Schwerpunkt der Sitzung lag auf dem Haushaltsplan 
der Gemeinde. Erfreulicherweise kann Emerkingen weiterhin 
einen generationengerechten Haushalt vorlegen. Für das 
Haushaltsjahr weist der Ergebnishaushalt ein Plus von 
248.739 € aus. Die geplanten Ausgaben aus Investitionstä-
tigkeiten belaufen sich im Jahr 2026 auf insgesamt rund 
5,3 Millionen €. Damit erreicht das Investitionsvolumen ei-
nes der höchsten Niveaus der vergangenen Jahrzehnte. 
Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere zwei große Zu-
kunftsprojekte: der Neubau eines dreigruppigen Kindergar-
tens sowie die Erschließung des Wohnbaugebiets „Stützen 
V“. Für diese und weitere Maßnahmen ist eine Kreditauf-
nahme von bis zu 3,0 Millionen € vorgesehen. Ob dieses 
Volumen vollständig ausgeschöpft werden muss, wird sich 
im Laufe der Umsetzung zeigen. Sollte die Kreditermächti-
gung vollständig in Anspruch genommen werden, würde 
sich der Schuldenstand der Gemeinde von derzeit rund 
107.000 € auf etwa 3,04 Mio. € zum 31.12.2026 erhöhen. 
Unter anderem sind für das Jahr 2026 folgende Investitio-
nen geplant: 
• Kindergartenneubau (anteilig): 2,08 Mio. € (Gesamtkos-

ten nach Kostenschätzung ca. 3,6 Mio. €) 
• Erschließung Baugebiet „Stützen V“: 1,43 Mio. € 
• Ganztagsbetreuung im Schulverbund: 380.000 € 
• Kanalerweiterung Rottenacker Straße: 300.000 € 
• Römerhalle: Photovoltaikanlage; Sonnenschutzrollos an 

der Fensterfront und Technik: 100.000 € 
• Erweiterung Feuerwehrgerätehaus: 42.000 € 
• Außenanlage und Fassade Rathaus: 55.000 € 
• Klima- und Heizanlage Rathaus: 32.000 € 
Der Gemeinderat unterstrich, dass diese Investitionen ge-
zielt in Bildung, Betreuung, Infrastruktur, Klimaschutz und 
Sicherheit fließen und damit wichtige Grundlagen für die 
zukünftige Entwicklung der Gemeinde schaffen. 
 
TOP 7: Bekanntgaben, Verschiedenes, Anfragen 
Abschließend wurde über die vorläufige Festsetzung der 
Kreisumlage für das zurückliegende Haushaltsjahr 2025 
informiert. Auf Basis der vorläufigen Steuerkraftsumme 
ergibt sich für die Gemeinde Emerkingen eine Kreisum-
lage in Höhe von rund 475.128,78 €. 
 
Eine nichtöffentliche Sitzung schloss sich an. 
 

Paul Burger, Bürgermeister 
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Gemeinde Emerkingen 
Alb-Donau-Kreis 
 
30.01.2026 
 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Inkrafttreten der Satzungen 
zur Aufhebung 
 
1. Aufhebung Bebauungsplan „Stützen II“ 
2. Aufhebung Örtliche Bauvorschriften zum Bebau-
ungsplan „Stützen II“ 
 
Gemeinde Emerkingen 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Emerkingen hat am 
26.01.2026 in öffentlicher Sitzung die Aufhebung des 
Bebauungsplanes „Stützen II“, Gemeinde Emerkingen, 
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und die Auf-
hebung der zusammen mit dem Bebauungsplan aufge-
stellten Örtlichen Bauvorschriften für den Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Stützen II“, Gemeinde Emer-
kingen, gemäß § 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-
Württemberg (LBO) als jeweils selbstständige Satzungen 
beschlossen. 
 
Ziel und Zweck der Aufhebung 
Mit der Aufhebung des Bebauungsplans „Stützen II“, 
(rechtskräftig seit 02.04.1976) wird der bestehende Be-
bauungsplan aufgehoben, um zu erwartende städtebau-
liche Spannungen zu vermeiden und zukünftig eine effi-
ziente Nachverdichtung im Bestand zu ermöglichen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind alle 
Grundstücke bebaut und die Siedlungsentwicklung ist 
dort abgeschlossen. Künftig (nach Aufhebung des Be-
bauungsplans) sind bauliche Änderungen/ Ergänzungen 
zulässig, die nach der Beurteilung entsprechend § 34 
BauGB möglich sind.  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich 
am nordwestlichen Siedlungsrand von Emerkingen.  
Die Fläche der Aufhebung beträgt ca. 2,51 ha. Es han-
delt sich hierbei um den vollständigen und unveränder-
ten Geltungsbereich des Bebauungsplans „Stützen II“, 
(rechtskräftig seit 02.04.1976). 
 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeich-
nung dargestellt begrenzt: 

 
 
Im Einzelnen gilt für die Aufhebung des Bebauungsplans 
und für die Aufhebung der Satzung über die Örtlichen 
Bauvorschriften die Planzeichnung mit dem Datum vom 
26.01.2026. 
 
Die Aufhebung des Bebauungsplans „Stützen II“, Ge-
meinde Emerkingen, und die Aufhebung der Örtlichen 
Bauvorschriften zum Bebauungsplan „Stützen II“, Ge-
meinde Emerkingen, treten gemäß § 10 Abs. 3 Bauge-
setzbuch und § 74 Abs. 7 Landesbauordnung BW mit 
dieser öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
Jedermann kann die Aufhebung des Bebauungsplans und 
die Aufhebung der Satzung über die Örtlichen Bauvor-
schriften sowie deren Begründungen einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen.  
Die Aufhebung des Bebauungsplans und die Aufhebung 
der Örtlichen Bauvorschriften mit deren Begründungen 
können bei der Gemeinde Emerkingen, Rathaus Ge-
meinde Emerkingen, Schlossstraße 23, 89607 Emerkin-
gen während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Be-
bauungsplan auf der Internetseite der Gemeinde Emer-
kingen unter: https://www.emerkingen.de/start/le-
ben+_+wohnen/buergergis.html oder https://www.emer-
kingen.de/start/leben+_+wohnen/bauleitplanung.html 
einzusehen. 
 
Hinweise:  
Folgende Verletzungen von Vorschriften sind gem. § 
215 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 und Satz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) nur beachtlich, wenn sie innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung des Bebauungsplans unter 
Darlegung des Sachverhalts, der die Verletzung   

https://www.emerkingen.de/start/leben+_+wohnen/bauleitplanung.html
https://www.emerkingen.de/start/leben+_+wohnen/bauleitplanung.html
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begründen soll, schriftlich bei der Gemeinde Emerkingen 
geltend gemacht worden sind: 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-
achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,  

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vor-schriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans,  

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
der Abwägungsvorgänge,  

• beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB. 

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung (GemO) oder auf 
Grund der GemO zu Stande gekommen, so gilt sie gemäß 
§ 4 Abs. 4 GemO ein Jahr nach der Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zu Stande gekommen. Dies gilt 
nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. Zudem gilt dies nicht, 
wenn die Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde schriftlich oder elektro-
nisch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Ist die 
Verletzung geltend gemacht worden, so kann auch nach 
Ablauf eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung 
jedermann diese Verletzung geltend machen. 
Außerdem wird in Bezug auf mögliche Entschädigungs-
ansprüche auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach kann der 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leis-
tung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungsanspruch 
erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird. 
 
Dienststunden Gemeindeverwaltung Emerkingen: 
Montag bis Freitag  09.00 bis 11.30 Uhr 
Montag  12.30 bis 14.30 Uhr 
Donnerstag 14.00 bis 18.30 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung. 
 
Emerkingen, den 27.01.2026 

 
Paul Burger  
Bürgermeister 
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Aus der SZ vom 28.01.2026: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bitte um Möbelspenden für Flüchtlingswohnheim 
 
Für unser Flüchtlingswohnheim in der Wachinger Straße 28 
werden für einen Neubezug am 09. Februar 2026 dringend 
gut erhaltene, gebrauchte Möbel gesucht. Benötigt werden 
insbesondere:  
 
• 2 Esszimmerstühle 
• 1 Kinderhochstuhl 
• 1 Kleiderschrank für Erwachsene 
• 1 Jugendzimmer mit Bett, Nachttisch, Schreibtisch, 

Stuhl & Kleiderschrank – alternativ Einzelmöbel 
• 1 Kommode für Kinderkleidung 

 
Wenn Sie etwas abzugeben haben und helfen möchten, 
melden Sie sich bitte im Rathaus, telefonisch unter 
07393 / 2239 oder per Mail an info@emerkingen.de.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 

Gemeindeverwaltung 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schwäbische Alb Tourismus 

 
 
Das Magazin der Schwäbischen Alb 
„Albzeit“ ist im Rathaus eingetrof-
fen und liegt für die Bürgerinnen 
und Bürger zur kostenlosen Mit-
nahme bereit.   

 
 
 
 
 
 
 

Gemeindeverwaltung 
 

  

AUS DER GEMEINDE 
  

mailto:info@emerkingen.de
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Aus der SWP vom 29.01.2026: 
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Neue Webseite der gemeinsamen Zulassungsstelle 
online 
 
Die gemeinsame Zulassungsstelle der Stadt Ulm und des 
Alb-Donau-Kreises hat ihre Internetpräsenz neu gestaltet. 
Seit dem 21. Januar ist die überarbeitete Webseite unter 
www.zulassung-ulm.de online. Ziel des Relaunchs ist es, 
Bürgerinnen und Bürgern einen zeitgemäßen, übersichtli-
chen und serviceorientierten Zugang zu Informationen und 
Online-Angeboten rund um die Kfz-Zulassung zu bieten.  
 
Konzipiert und gestaltet wurde die neue Webseite gemein-
sam mit der Agentur hirsch & wölfl. Dabei lag der Schwer-
punkt auf einer klaren Struktur, einer nutzerfreundlichen 
Navigation und einer verbesserten Darstellung auf mobilen 
Endgeräten. Inhalte sind verständlich aufbereitet und 
schnell auffindbar, Terminvereinbarungen und Hinweise zu 
notwendigen Unterlagen werden transparenter dargestellt. 
Damit leistet die neue Internetpräsenz einen wichtigen Bei-
trag, um Behördengänge besser vorzubereiten und in vielen 
Fällen sogar ganz zu vermeiden. 
 
Ein besonderer Fokus liegt auf den medienbruchfreien, digi-
talen Services von i-Kfz. Über diese Online-Angebote kön-
nen zahlreiche Zulassungsvorgänge bequem von zu Hause 
aus erledigt werden – unabhängig von Öffnungszeiten und 
ohne persönlichen Termin vor Ort. Dazu zählen unter ande-
rem An-, Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen sowie 
weitere standardisierte Verfahren. Die neue Webseite bün-
delt diese Angebote übersichtlich und erläutert verständ-
lich die jeweiligen Voraussetzungen und Abläufe. 
 
Mit dem Ausbau der Online-Services verfolgen die Stadt 
Ulm und der Alb-Donau-Kreis das Ziel, Verwaltungsleistun-
gen kontinuierlich zu modernisieren und den Zugang zur 
Kfz-Zulassung weiter zu vereinfachen. Die neue Internet-
präsenz bildet dafür eine zentrale Grundlage und kann 
künftig schrittweise um weitere digitale Funktionen wie 
etwa einen Chatbot ergänzt werden. 
 
Hintergrundinformation: 
Die gemeinsame Zulassungsstelle der Stadt Ulm und des 
Alb-Donau-Kreises besteht seit dem Jahr 2011 und war die 
erste ihrer Art in Baden-Württemberg. Sie wird seitdem in 
enger interkommunaler Zusammenarbeit betrieben. Beide 
Verwaltungen tragen die Verantwortung gleichermaßen, 
stellen Personal paritätisch und bewältigen sämtliche Auf-
gaben gemeinsam. 
 
 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik des 
Kreistags / Betriebsausschusses Eigenbetrieb "Abfall-
wirtschaft Alb-Donau-Kreis" 
 
Am Montag, 09.02.2026, findet im großen Sitzungssaal 
des Landratsamts in Ulm eine Sitzung des Ausschusses 
für Umwelt und Technik des Kreistags / Betriebsaus-
schusses Eigenbetrieb "Abfallwirtschaft Alb-Donau-
Kreis" statt. Beginn ist um 14:30 Uhr.  
       
Tagesordnung 
Öffentliche Beratung: 

1. Beschaffung eines Unimogs für die Straßenmeisterei 
Merklingen 

2. Belagsarbeiten an Kreisstraßen 2026, Vergabe der 
Arbeiten 

3. K 7365 Ausbau OD Schnürpflingen, Baubeschluss 
und Zustimmung zur Kostenbeteiligung 

4. Umstufungen an der K 7322 (OD Treffensbuch) und 
der K 7304 (OD Neenstetten) 

5. Bekanntgaben 
 
Heiner Scheffold 
Landrat 
 
 
Ehrenamtliche gesucht: Familienbesucherinnen  
begleiten Eltern im Alb-Donau-Kreis von Anfang an 
 
Die Geburt eines Kindes stellt den Alltag von Eltern grund-
legend auf den Kopf. Oft braucht es Zeit, Kraft und Orien-
tierung, um sich in der neuen Lebenssituation zurechtzufin-
den. Über die vielfältigen Unterstützungsangebote für Fa-
milien im Alb-Donau-Kreis informieren nach der Geburt die 
Familienbesucherinnen. 
 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis sucht derzeit wieder of-
fene, kommunikative und empathische Frauen, die dieses 
sinnstiftende Ehrenamt übernehmen möchten. Im Rahmen 
der Willkommensbesuche überreichen die Familienbesuche-
rinnen allen Eltern mit Neugeborenen eine Babytasche. 
Diese enthält Informationen zu Angeboten und Anlaufstel-
len im Alb-Donau-Kreis sowie ein kleines Geschenk. 
 
Das Projekt besteht seit 2013 und ist eine Kooperation der 
Frühen Hilfen des Landratsamts Alb-Donau-Kreis mit den 
Städten und Gemeinden im Kreis. Interessierte sollten über 
eine pädagogische oder medizinische Ausbildung oder eine 
vergleichbare Vorbildung verfügen. 
 
Fragen zu diesem Ehrenamt beantworten die Mitarbeiterin-
nen der Frühen Hilfen unter der Rufnummer 0731/185-
4442 oder per Mail an fruehehilfen@alb-donau-kreis.de. 
Auch eine direkte Onlinebewerbung unter folgendem Link 
https://adk.form.cloud/frontend-server/form/pro-
vide/353/ ist möglich. 
 
 
  

SONSTIGE BEHÖRDEN 
  

i 

http://www.zulassung-ulm.de/
mailto:fruehehilfen@alb-donau-kreis.de
https://adk.form.cloud/frontend-server/form/provide/353/
https://adk.form.cloud/frontend-server/form/provide/353/
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Webinar am 10. Februar 2026: „Essen (fast) wie die  
Großen“ – Ernährung von Kleinkindern 
 
Unter dem Motto „Essen (fast) wie die Großen – Wenn aus 
Säuglingen Kleinkinder werden“ informiert eine Referentin 
der Landesinitiative „Beki“ (Bewusste Kinderernährung) in 
einem Webinar am Dienstag, den 10. Februar 2026, zur Er-
nährung von Kleinkindern vom ersten bis zum dritten Le-
bensjahr. Der Vortrag, der von 9:00 bis 10:30 Uhr oder al-
ternativ von 19:00 bis 20:30 Uhr online kostenfrei besucht 
werden kann, erklärt, wie Eltern, Erzieherinnen und Tages-
mütter Kleinkindern vom ersten bis zum dritten Lebensjahr 
vielfältige, qualitativ hochwertige Mahlzeiten zubereiten 
können. 
 
Anmeldungen sind über den nachfolgenden Link 
ausschließlich online möglich: https://join.next.edu-
dip.com/de/webinar/essen-fast-wie-die-grossen-wenn-
aus-sauglingen-kleinkinder-werden/2570028 
 

 
 
REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN  
 
Podcast-Premiere "Der Hirte" im Lichtstuben-Ambiente  
 
Wenn die Tage kurz sind und der Wind über die Albhochflä-
che fegt, rückt man enger zusammen. Am 6. Februar 2026, 
um 19:00 Uhr, verwandelt sich der Kinosaal im Biosphären-
zentrum Schwäbische Alb in einen Ort der Begegnung, der 
an fast vergessene Zeiten erinnert. In der Tradition der 
schwäbischen „Lichtstube“ wird die neue Podcast-Reihe 
„Der Hirte“ von Uwe Kassai im besonderen Rahmen vorge-
stellt.  
 
Jedes Jahr bevor die kalten Wintertage kommen verlässt 
Wanderschäfer Jonas Henniger mit hunderten Schafen, ei-
nem Esel und sechs Hunden die Sommerweiden bei 
Münsingen, um die Tiere sicher Richtung Donau zu bringen.  
 
„Man gibt sein Leben für die Schafe“, sagt Jonas Henniger 
eindrücklich und fügt hinzu: „Man macht das jeden einzel-
nen Tag, das komplette Jahr. Wenn ein Lamm fehlt, suche 
ich, bis ich es gefunden habe. Da gibt es kein Aufgeben.“ 
Die raue Realität und die tiefe Hingabe dieses Berufs wer-
den in der neue Podcast-Reihe in eindrücklicher Weise ein-
gefangen. Erste Ausschnitte davon sind im Rahmen der 
Abendveranstaltung zu hören, zudem berichten Podcast-
Produzent Uwe Kassai und Jonas Henniger von der Wande-
rung, bei der die Aufnahmen für den Podcast entstanden 
sind.  
 
Statt im grellen Scheinwerferlicht findet die Podcast-Pre-
miere in einem Rahmen der Gemütlichkeit statt. Bei indirek-
tem, warmem Licht und kühlen Getränken wird die jahrhun-
dertealte Kultur der Lichtstube wieder lebendig. Als beson-
dere Gäste bringen die Frauen der Lichtstube Trailfingen in 
ihrer ursprünglichen schwäbischen Tracht Leben in den 
Raum. Während sie stricken und spinnen entsteht genau 
jene Atmosphäre für Austausch und Erzählkunst, welche 
die Alb seit Generationen prägt.  

Die Tonaufnahmen und Bilder für „Der Hirte“ entstanden di-
rekt während der Wanderung – authentisch, nah und unge-
schönt. Die Auftaktveranstaltung lädt dazu ein, für einen 
Abend den Alltag zu vergessen, dem rhythmischen Klap-
pern der Stricknadeln zuzuhören und in die faszinierende 
Welt der Wanderschäferei im von der UNESCO anerkannten 
Biosphärengebiet Schwäbische Alb einzutauchen. Die Pre-
miere findet am Freitag, 6. Februar 2026, um 19:00 Uhr, im 
Biosphärenzentrum Schwäbische Alb, Biosphärenallee 2-4 
in Münsingen-Auingen statt. Einlass ist ab 18:45 Uhr. Die 
Veranstaltung endet gegen 20:30 Uhr. Der Eintritt ist frei, 
eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.  
 
Hintergrundinformationen:  
Die Veranstaltung ist Teil des Jahresprogramms des Bio-
sphärenzentrums Schwäbische Alb. Weitere Veranstaltun-
gen sind unter https://www.biosphaerenzentrum-alb.de zu 
finden. Die ganze Podcastreihe von Uwe Kassai ist online 
unter Eine Podcastsammlung von Begebenheiten, Ge-
schichten und Biographien – Just another WordPress site 
einsehbar. 
 
 
 
 

 
 
MUSIKKAPELLE EMERKINGEN E. V. 
 

 
 
 
 

 

Probentermine: 
 

Aktive Kapelle: Fr. 30.01.2026, 20:00 Uhr Probe 
 mit Fasnetsprobe 
  

Vororchester:  Mo. 02.02.2026, 17:15 Uhr Probe 
 in Unterstadion 
 

Jugendkapelle:  Fr. 30.01.2026, 18:00 Uhr Probe 
 
 
Jubiläumsumzug – 95 Jahre Musikkapelle Emerkingen e.V.  
 

Die Musikkapelle Emerkingen e.V. feiert 
im Rahmen der Musikertage vom 03. bis 
07. Juni 2026 ihr 95-jähriges Bestehen  
und lädt herzlich zur Mitwirkung am Ju-
biläumsumzug ein! 
 

Der Umzug findet am Sonntag, den 07. Juni 2026 ab ca. 
14:00 Uhr statt und bildet einen der Höhepunkte unseres 
Festwochenendes. 
 
Neben zahlreichen Musikkapellen freuen wir uns über die 
Teilnahme von Firmen, Handwerksbetrieben, sonstigen 
Gruppierungen und interessierten Zusammenschlüssen – 
ob als Laufgruppe oder mit einem liebevoll gestalteten 
Festwagen. 
  

VEREINSNACHRICHTEN 
  

https://join.next.edudip.com/de/webinar/essen-fast-wie-die-grossen-wenn-aus-sauglingen-kleinkinder-werden/2570028
https://join.next.edudip.com/de/webinar/essen-fast-wie-die-grossen-wenn-aus-sauglingen-kleinkinder-werden/2570028
https://join.next.edudip.com/de/webinar/essen-fast-wie-die-grossen-wenn-aus-sauglingen-kleinkinder-werden/2570028
https://www.biosphaerenzentrum-alb.de/
https://archivderstrasse.de/
https://archivderstrasse.de/
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Im Anschluss an den Umzug laden wir alle Teilnehmenden 
herzlich zum gemeinsamen Feiern ins Festzelt ein. 
 
Anmeldung und Rückfragen: 
Peter Pflug 
Am Schafberg 10, 89607 Emerkingen 
07393 9196719 
 
Anmeldeschluss:  27. Februar 2026 
 
Wir freuen uns auf einen bunten, lebendigen Umzug und 
auf viele Mitwirkende aus nah und fern! 
 
Anmeldung per Telefon oder abgedrucktes Formular: 
 

Gruppe / Verein / 
Firma 

 

Ansprechpartner 
 

Erreichbarkeit 
 

Besonderheit / 
Art der Gruppe  
(z.B. Festwagen / 
„Motto“ etc.) 

 

Anmerkungen / 
Wünsche / Sons-
tiges 

 

 
Peter Pflug, 1. Vorsitzender 

 
 

 

SSV EMERKINGEN 
 
 
 

 

ABTEILUNG: DARTCLUB 
 
Am 20. und 21.01.2026 fanden die ersten Rückrunden-
spiele statt. Hier spielen Emerkingen I und II zuhause ge-
geneinander. Dieses Spiel endete mit einem 8 zu 2 Sieg für 
die 1. Mannschaft. Highlights waren ein 16er Shortgame 
von Pascal und ein 180er von Christoph. Gespielt haben 
Chris, Marcel, Pascal, Flo, Fabi, Christoph, Kai und Bernd. 
 
Die 3. Mannschaft musste auswärts in Unterstadion eine 7 
zu 3 Niederlage hinnehmen. Gespielt haben Paul, David, 
Gheddy, Jan und Kevin.  
 
Am 27.01.2026 spielte die 1. Mannschaft zuhause gegen 
Immenried. Dieses Spiel endete mit einer 2 zu 8 Niederlage 
für unsere 1. Mannschaft. Gespielt haben Lukas, Marcel, 
Pascal und Manu.  
 
Die 2. Mannschaft spielte auswärts in Meckenbeuren gegen 
Lakebite 1. Dieses Spiel ging mit 9 zu 1 gegen den Tabel-
lenführer verloren. Gespielt haben Bernd, Kai, Niklas und 
Christoph.  
 
Die 3. Mannschaft spielte zuhause gegen Hohentengen 1. 
Dieses Spiel ging mit 10 zu 0 verloren. Gespielt haben Lu-
kas, Nico, Jan und Paul.

 
 
Die nächsten Spiele finden am 03.02.2026 statt. Hier spielt 
Emerkingen 1 zuhause gegen den Tabellenersten Lakebite 
1 aus Meckenbeuren. Die 2. Mannschaft spielt auswärts in 
Immenried und die 3. Mannschaft spielt auswärts gegen 
Wacker Biberach I.   
 
Zuschauer sind im Dartraum des Sportheims immer herzlich 
willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Spielbeginn 
ist um 20 Uhr.  
 
Die Tabellen und Spiele der Mannschaften können 
www.dvos.de eingesehen werden. Hier spielen die I. und II. 
Mannschaft in der Bezirksliga C und die III. Mannschaft in 
der Kreisliga E.  
 
Das Training der Dartmannschaft findet immer am Montag 
um 18:30 Uhr statt. Interessierte dürfen gerne am Training 
teilnehmen. Über Verstärkung der jeweiligen Mannschaften 
würden wir uns freuen. 
 
 
 

 

 
KUNST & NÄHWERKSTATT / MUNDERKINGEN 
 
LIONS CLUB übergibt Spende an die Kunst & Nähwerk-
statt / Munderkingen 
 
Die Kunst & Nähwerkstatt erhielt am Mittwochnachmittag 
hohen Besuch. Der Präsident des LIONS CLUBS Munderkin-
gen-Ehingen Dr. A. Schwämmle, sowie BM K. Wiest, C. Litz 
und J. Zeller überraschten das Team der Kunst & Nähwerk-
statt mit einem Spendenscheck von 1000 Euro. Der LIONS 
CLUB unterstützt fundierte soziale, karitative und kulturelle 
Projekte. Das diesjährige Motto:  
„Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter 
Menschen die Welt verändern kann.“ (Margaret Mead)  
 
Das Team der Kunst & Nähwerkstatt arbeitet seit fast vier 
Jahren ehrenamtlich und steht Jung und Alt mit einer Strick- 
und Häkelwerkstatt, Nähwerkstatt, Kunstwerkstatt und 
Töpferwerkstatt zur Verfügung. Hier ist eine Idee verwirk-
licht worden, die weitreichende ehrenamtliche Hilfestellung 
anbietet und von der Bevölkerung intensiv genutzt wird. Die 
Überraschung ist gelungen. 
  

AUS DER REGION 
  

http://www.dvos.de/
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Die Kunst & Nähwerkstatt Munderkingen freut sich riesig 
und bedankt sich recht herzlich für die Unterstützung ihres 
ehrenamtlichen Projektes beim Lions Club Munderkingen- 
Ehingen.  
 
www. kunst-naehwerkstatt.de 
 

 
 

 
 

 
 
GEMEINDEBÜCHEREI OBERSTADION 
 
Öffnungszeiten: 
Dienstag: 15.00 bis 17.00 Uhr 
Donnerstag: 18.00 bis 19.00 Uhr 
Freitag: 15.00 bis 17.00 Uhr 
Jeden 1. Samstag im Monat während der Schulzeit:  
9.00 bis 11.00 Uhr 
 
Tel. Bücherei:  07357/9214 - 14 
Tel. Rathaus:  07357/9214 - 0, Fax: 07357/9214 - 19 
E-Mail Bücherei: buecherei@oberstadion.de 
 
Online-Katalog der Gemeindebücherei Oberstadion:  
oberstadion.buchabfrage.de 
 
Gemeindebücherei Oberstadion 
Kirchplatz 29 
89613 Oberstadion

 
AOK ULM-BIBERACH 
 
Gesundheitskompetenz von klein auf stärken 
AOK Ulm-Biberach bringt Politik, Praxis und Genuss an 
einen Tisch 
 
Wie kann Gesundheitskompetenz bereits im Kindes- und Ju-
gendalter wirksam gestärkt werden? Dieser Frage widmete 
sich die AOK Ulm-Biberach bei ihrer Dialogveranstaltung 
„Gesund aufwachsen – Gesundheitskompetenz von klein 
auf stärken“, die in der AOK-Lehrküche in Ulm stattfand. 
Landtagskandidatinnen und -kandidaten aus der Region ka-
men dabei mit der Geschäftsführung der AOK Ulm-Biberach 
ins Gespräch. 
 
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der gemeinsame 
Austausch darüber, wie Kinder und Jugendliche frühzeitig 
befähigt werden können, informierte und selbstbestimmte 
Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen. An der Ver-
anstaltung nahmen Michael Joukov, Mitglied des Landtags 
von Baden-Württemberg (Bündnis /Die Grünen), sowie 
fünf Landtagskandidatinnen und -kandidaten aus der Re-
gion teil: Anke Hillmann-Richter (FDP), Mario Schneider 
(CDU), Uwe Schwarz (FDP), Lisa Späth (SPD) und Steffen 
Reik (SPD). Hintergrund ist eine alarmierende Entwicklung: 
Drei von vier Erwachsenen haben bereits heute Schwierig-
keiten, Gesundheitsinformationen richtig einzuordnen – ein 
Defizit, das häufig in der Kindheit seinen Ursprung hat. 
 
„Gesundheitskompetenz ist eine Schlüsselkompetenz für 
ein selbstbestimmtes Leben. Wenn wir wollen, dass Kinder 
und Jugendliche gesund aufwachsen, müssen wir früh an-
setzen – und zwar verbindlich, systematisch und unabhän-
gig vom sozialen Hintergrund“, betont Dr. Sabine Schwenk, 
Geschäftsführerin der AOK Ulm-Biberach. Gesundheitsbil-
dung müsse deshalb aus Sicht der AOK fester Bestandteil 
schulischer Bildung werden. 
 
Auch Christian Strobel, stellvertretender Geschäftsführer 
der AOK Ulm-Biberach, unterstreicht die Bedeutung praxis-
naher Ansätze: „Gesundheitsbildung darf kein Randthema 
sein. Gerade Schulen bieten enormes Potenzial, Kinder früh 
für einen gesunden Lebensstil zu sensibilisieren. Wissen al-
lein reicht nicht aus. Gesundheitskompetenz entsteht dann, 
wenn Kinder und Jugendliche erleben, ausprobieren und 
verstehen dürfen, was ihrer Gesundheit guttut. Genau dafür 
brauchen wir neue Formate und den Schulterschluss von 
Politik, Bildung und Gesundheitswesen.“ 
 
Ein besonderer Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf dem 
Thema bewusste Ernährung. In einem gemeinsamen Koch-
format mit AOK-Ernährungsexpertin Jennifer Sauter und 
AOK-Präventionsexpertin Susanna Kraus-Janik wurde pra-
xisnah gezeigt, wie gesunde Ernährung alltagstauglich, re-
gional und genussvoll umgesetzt werden kann. Das ge-
meinsame Kochen und anschließende Essen bot einen ge-
selligen Rahmen für offene Gespräche und persönliche Dis-
kussionen.  

SONSTIGES 
  

i 

mailto:buecherei@oberstadion.de
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Die teilnehmenden Politikerinnen und Politiker nutzten die 
Gelegenheit, ihre Perspektiven einzubringen und gemein-
sam mit der AOK über politische und strukturelle Ansätze 
zur Stärkung der Gesundheitsbildung zu diskutieren – ins-
besondere mit Blick auf Schulen und frühkindliche Bil-
dungseinrichtungen. Dabei wurde deutlich, dass Einigkeit 
über die zentrale Bedeutung von Gesundheitskompetenz 
besteht und dass in diesem Bereich Handlungsbedarf gese-
hen wird. 
 
Die AOK Baden-Württemberg setzt sich dafür ein, dass um-
fassende Gesundheitsbildung verbindlicher Bestandteil der 
Lehrpläne wird, und ruft zur Bildung einer breiten Allianz 
auf, die dieses Anliegen gemeinsam vorantreibt. Die Forde-
rung richtet sich an das Kultusministerium Baden-Württem-
berg und die Landtagsfraktionen. 
 
Die Positionen der Wahlkreiskandidierenden zu gesund-
heitspolitischen Themen sind auf dem Informationsportal 
der AOK Baden-Württemberg zur Landtagswahl verfügbar: 
www.gesundewahl-bw.de 
 

 
 
KOLPING-BILDUNGSZENTRUM RIEDLINGEN  
 
Einladung zum Tag der offenen Tür im Kolping-Bildungs-
zentrum Riedlingen am 07. Februar 2026 von 10:00 Uhr 
bis 15:00 Uhr  
 
Interessierte Schüler/innen und deren Eltern sind eingela-
den, unsere Schulen kennen zu lernen. 
 
Weitere Infos finden Sie online auf unserer Homepage. 
 
www.kolping-riedlingen.de 
Kolping-Bildungszentrum Riedlingen,  
Kirchstraße 24, 88499 Riedlingen, 
Tel. 07371/93500, sekretariat.rd@kbw-gruppe.de 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

EVANGELISCHES PFARRAMT MUNDERKINGEN 
Telefon: 07393-4997 
E-Mail:  Pfarramt.Munderkingen@elkw.de 
Homepage: www.kirche-munderkingen.de 
 
 
Wochenspruch zum Sonntag, 1. Februar (Letzter Sonn-
tag nach Epiphanias) 
"Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit er-
scheint über dir." (Jes 60,2) 
 
 
Sonntag, 01. Februar 
10.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus mit Pfarrer 
Reusch 
10.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 
 
Dienstag, 03. Februar 
20 Uhr Kirchengemeinderat 
 
Mittwoch, 04. Februar 
15.45 Uhr Konfi-Unterricht 
19.30 Uhr AA – Meeting im Gemeindehaus 
 
Sonntag, 08. Februar 
10.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus mit Prädikantin 
Pilger 
10.30 Uhr Kinderkirche im Gemeindehaus 
 
 
Kirchengemeinderat 
Am vergangenen Dienstag hat sich der neugewählte KGR 
zu seiner ersten Sitzung getroffen. Zum Vorsitzenden 
wurde Reinhard Störk wiedergewählt. Sie erreichen ihn 
mittwochs von ca. 9:15 Uhr bis ca. 11:15 Uhr im Pfarramt. 
Gerne können Sie ihm auch über die Mailadresse des Pfarr-
amts Nachrichten und Anliegen zukommen lassen.  Die 
pfarramtliche Vertretung übernimmt weiterhin Pfarrer 
Reusch aus Rottenacker. 
 
 
Pfarramt 
Pfarrer Hain ist erkrankt. Zugleich ist das Pfarramtssekreta-
riat zurzeit nicht besetzt. Wir versuchen dennoch, wenigs-
tens einmal in der Woche persönlich erreichbar zu sein. Das 
ist für mittwochs von 09.15 Uhr bis 11.15 Uhr vorgesehen. 
Zu allen anderen Zeiten sind wir über den Anrufbeantwor-
ter telefonisch erreichbar: 07393 / 4997. Bitte hinterlassen 
Sie eine Nachricht. Wir rufen zurück, möglicherweise aber 
leider nicht zeitnah. Besser noch können Sie uns Ihre Nach-
richt per E-Mail zukommen lassen: Pfarramt.munderkin-
gen@elkw.de. Die Mails werden täglich abgerufen. In 
dringenden Fällen können Sie sich ans Pfarramt in Rotten-
acker wenden. Pfarrer Reusch ist telefonisch erreichbar un-
ter 07393 / 2298. 
 

 
 
 

http://www.gesundewahl-bw.de/
mailto:Pfarramt.Munderkingen@elkw.de
http://www.kirche-munderkingen.de/
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